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  Betriebsausschuss    

 

 

Neubrandenburg, 24.10.2013 

 

 

 

Ratsherr Hans-Jürgen Schulz 

Fraktionsvorsitzender 
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Beschlussvorschlag/Antrag: 

 

 

Auf der Grundlage des § 71 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg folgender Beschluss gefasst: 

 

Der Oberbürgermeister informiert die Stadtvertretung zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung 

schriftlich über alle geplanten Schritte zum beabsichtigten Kauf des GuD-Heizkraftwerkes durch 

die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, sowie über Alternativen zum Kauf des 

Heizkraftwerkes. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

- 

 

 

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich. 

 

§ 71 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) regelt: „Der 

Hauptausschuss oder die Gemeindevertretung hat auf Antrag einer Fraktion oder eines Viertels aller 

Mitglieder Auskunft zu verlangen.“ 

 


